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RAT UND KOMMISSION
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Indirekte Steuern
Vertragsverletzungsverfahren

Die Kommission hat an mehrere Mitgliedstaaten
mit Gründen versehene Stellungnahmen gerichtet
(zweite Stufe des Vertragsverletzungsverfahrens gem
Art 226 EG-Vertrag) bzw beschlossen den EuGH an-
zurufen.1)
& Finnland: Klage der Kommission beim EuGH, da

es in Finnland nicht ausdrücklich vorgesehen ist,
dass Personen, die sich nur für einen begrenzten
Zeitraum in Finnland aufhalten, von der Kfz-Zu-
lassungssteuer befreit werden.

& Frankreich I: Erhebung einer Klage beim Ge-
richtshof wegen der Anwendung eines ermäßigten
MwSt-Satzes auf anwaltliche Tätigkeiten im Rah-
men der staatlichen Rechtshilfe.

& Frankreich II: Aufforderung durch die Kommissi-
on, die MwSt-Sätze auf Umsätze von Bestattungs-
unternehmen an die geltenden Regelungen der
RL 2006/112 anzupassen.

& Irland, Italien und Österreich: Einleitung eines
Vertragsverletzungsverfahrens wegen der Festset-
zung von Mindestpreisen für Zigaretten.

& Italien I: Nach italienischem Recht hat ein in Ita-
lien niedergelassener Steuerpflichtiger mit Haupt-
sitz außerhalb von Italien nicht die Möglichkeit,

die in Italien gezahlte Mehrwertsteuer nach dem
üblichen Abzugsverfahren (Veranlagung) als Vor-
steuer abzuziehen, sondern muss sich diese nach
der 8. bzw 13. MwSt-RL erstatten lassen. Gegen
diese Regelung erhebt die Kommission Klage
beim EuGH.

& Italien II: Einleitung eines Vertragsverletzungsver-
fahrens aufgrund einer italienischen Verbrauch-
steuerregelung, durch die regeneriertes Schmieröl
aus anderen Mitgliedstaaten diskriminiert wird.

EUROPA
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Dr. Hannes Gurtner, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, ist Partner bei
Leitner + Leitner; Dr. Ines Hofbauer, Steuerberaterin, ist Managerin bei
Leitner + Leitner und Lehrbeauftragte am Institut für Österreichisches
und Internationales Steuerrecht an der WU Wien; Priv.-Doz. DDr. Georg
Kofler, LL.M. (NYU), ist Assistenzprofessor im International Tax Program
an der New York University School of Law.
1) „Vertragsverletzungsverfahren gegen Irland, Italien und Österreich we-

gen Festsetzung von Mindestpreisen für Zigaretten“, IP/07/995
(2. 7. 2007); „KfZ-Steuern: Kommission verklagt Finnland“, IP/07/
997 (3. 7. 2007); „Verbrauchsteuern: Vertragsverletzungsverfahren ge-
gen Italien und Portugal“, IP/07/998 (3. 7. 2007); „MWSt – Kom-
mission leitet Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen und Portugal
ein“, IP/07/1003 (3. 7. 2007); „MWSt – Kommission leitet Vertrags-
verletzungsverfahren gegen das Vereinigte Königreich und Frankreich
ein“, IP/07/1004 (3. 7. 2007); „Indirekte Besteuerung: Verstoßverfah-
ren gegen Ungarn“, IP/07/1029 (6. 7. 2007); „MWSt – Kommission
geht beim Europäischen Gerichtshof gegen Italien, Spanien und
Frankreich vor“, IP/07/1031 (6. 7. 2007); „MWSt-Postdienste: Kom-
mission eröffnet zweite Phase bei den Vertragsverletzungsverfahren ge-
gen das Vereinigte Königreich, Deutschland und Schweden“, IP/07/
1164 (24. 7. 2007).



& Polen und Portugal: Aufforderung der Kommis-
sion zur Änderung der jeweiligen nationalen
Rechtsvorschriften, wegen der Einbeziehung des
Betrags der Kfz-Zulassungssteuer in die Mehr-
wertsteuer-Bemessungsgrundlage bei der Liefe-
rung von Straßenfahrzeugen2).

& Portugal: Aufforderung der Kommission, be-
stimmte nationale Betrugsbekämpfungsbestim-
mungen über die Beförderung und den Besitz
von verbrauchsteuerpflichtigen Waren abzuän-
dern, die in keinem Verhältnis zu dem verfolgten
Ziel stehen.

& Spanien: Erhebung einer Klage beim EuGH we-
gen der mehrwertsteuerlichen Behandlung der
von den sog „registradores de la propiedad“ (Ver-
walter von Grundbuchsregister) erbrachten Leis-
tungen als nicht mehrwertsteuerpflichtig.

& Ungarn: Aufforderung der Kommission zur Ände-
rung der gesetzlichen Regelungen für Umweltab-
gaben auf Getränkeverpackungen.

& Vereinigtes Königreich: Aufforderung der Kom-
mission zur Anpassung der nationalen Rechtsvor-
schriften bezüglich der Erstattung der Mehrwert-
steuer an nicht in der EU ansässige Steuerpflich-
tige an die 13. MwSt-RL.

& Vereinigtes Königreich, Deutschland und Schwe-
den: Aufforderung der Kommission zur Änderung
der nationalen Rechtsvorschriften über Mehr-
wertsteuer-Befreiungen für Postdienste, die nach
Ansicht der Kommission nicht mit der RL
2006/112 vereinbar sind.

taxlex-EC 2007/98

Direkte Steuern
Vertragsverletzungsverfahren
Im Juli 2007 hat die Kommission erneut eine Reihe
von Vertragsverletzungsverfahren gegen die Mitglied-
staaten eingeleitet oder fortgeführt. Diese Verfahren
betreffen im Einzelnen3)
& griechische Steuerregeln, wonach gebietsfremde

Personengesellschaften in Griechenland stärker
besteuert werden als in Griechenland ansässige
(Verstoß gegen die Niederlassungsfreiheit nach
Art 43 EG – Klage beim EuGH);4)

& die griechische diskriminierende Besteuerung von
Dividenden, die von Unternehmen anderer Mit-
gliedstaaten gezahlt werden, zumal Griechenland
Dividenden, die griechische Unternehmen an
Privatpersonen zahlen, von der Steuer freistellt,
jedoch entsprechende Dividendenzahlungen von
Unternehmen anderer Mitgliedstaaten besteuert
(Verstoß gegen die Kapitalverkehrsfreiheit nach
Art 56 EG – Klage beim EuGH);5)

& luxemburgische Bestimmungen, wonach inländi-
sche Zinserträge bloß einer 10%igen Quellen-
steuer unterliegen, ausländische Zinserträge aber
in die allgemeine Veranlagung einbezogen wer-
den und daher oftmals eine höhere Steuerlast
tragen (Verstoß gegen die Kapitalverkehrsfrei-
heit nach Art 56 und die Dienstleistungsfreiheit
nach Art 49 EG – 2. Stufe des Verfahrens nach
Art 226 EG);6)

& spanische Steuervorschriften, wonach auf Ge-
winne aus im Ausland veranstalteten Lotterien
eine progressive Einkommensteuer erhoben wird,
Einkünfte aus Lotterien, die in Spanien von be-
stimmten Einrichtungen organisiert werden, hin-
gegen einkommensteuerbefreit sind (Verstoß ge-
gen EG-Vertrag und EWR-Abkommen – Klage
beim EuGH);7)

& die deutsche Zurechnungsbesteuerung bei auslän-
dischen Familienstiftungen (Verstoß gegen den
freien Kapital- und Personenverkehr nach Art 18,
56 EG – 2. Stufe des Verfahrens nach Art 226
EG);8)

& die deutsche und österr Quellenbesteuerung bei
konzerninternen Ausschüttungen an ausländische
Muttergesellschaften in Form einer 5%igen bis
25%igen Quellenbesteuerung ohne Berücksichti-
gung der Anrechenbarkeit im Ausland9) bei gleich-
zeitiger Nicht- oder Niedrigbesteuerung von kon-
zerninternen Inlandsdividenden (Verstoß gegen
die EG- und EWR-Niederlassungs- und Kapital-
verkehrsfreiheit – 2. Stufe des Verfahrens nach
Art 226 EG);10)

& die finnische und italienische Höherbesteuerung
von ausländischen Pensionsfonds (Verstoß gegen
die Kapitalverkehrsfreiheit nach Art 56 EG bzw
Art 40 EWR-Abkommen – 1. Stufe des Verfah-
rens nach Art 226 EG);11)
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2) Vgl hierzu bereits U EuGH 1. 6. 2006, Rs C- 98/05, De Danske Bil-
importører, auf welches die Kommission ausdrücklich Bezug nimmt.

3) In den Klammerausdrücken in der folgenden Aufzählung ist jeweils
die nach Ansicht der Kommission verletzte Vorschrift des Gemein-
schaftsrechts sowie der Stand des Vertragsverletzungsverfahrens nach
Art 226 EG angegeben.

4) „Direkte Steuern: Kommission erhebt Klage gegen Griechenland
wegen diskriminierender Besteuerung ausländischer Personengesell-
schaften“, IP/07/1018 (5. 7. 2007); s bereits „Direktbesteuerung:
Kommission fordert von Griechenland Einstellung der diskriminie-
renden Behandlung ausländischer Personengesellschaften“, IP/07/14
(8. 1. 2007).

5) „Direkte Steuern: Kommission erhebt Klage gegen Griechenland we-
gen diskriminierender Besteuerung von Dividendenzahlungen auslän-
discher Unternehmen“, IP/07/1019 (5. 7. 2007); s bereits „Direkte
Steuern: Kommission fordert von Griechenland Einstellung der diskri-
minierenden Besteuerung von Dividendenzahlungen ausländischer
Unternehmen“, IP/06/1410 (17. 10. 2006). Vgl allgemein zu dieser
Problematik die Mitteilung „Besteuerung von Dividenden natürlicher
Personen im Binnenmarkt“, KOM(2003)810 endg.

6) „Direkte Steuern: Vertragsverletzungsverfahren gegen Luxemburg“,
IP/07/1020 (5. 7. 2007).

7) „Direkte Steuern: Kommission erhebt Klage gegen Spanien wegen dis-
kriminierender Besteuerung von Lotteriegewinnen“, IP/07/1030
(6. 7. 2007).

8) „Direkte Steuern: Kommission leitet Vertragsverletzungsverfahren ge-
gen Deutschland wegen diskriminierender Vorschriften für ausländi-
sche Familienstiftungen ein“, IP/07/1151 (23. 7. 2007); s zur Proble-
matik bereits ausführlich Kofler/Marschner, Österreichische Privatstif-
tung und deutsche Zurechnungsbesteuerung, taxlex 2005, 472 ff,
und D. Aigner/Kofler, Gemeinschaftsrechtliche Bedenken gegen die
deutsche Zurechnungsbesteuerung nach § 15 AStG bei österrei-
chischen Familien-Privatstiftungen, ZfS 2005, 35 ff, jeweils mwN.

9) Dazu EuGH 14. 12. 2006, Rs C-170/05, Denkavit Internationaal.
10) „Besteuerung von Auslandsdividendenzahlungen: Kommission leitet

weitere Schritte gegen Deutschland, Finnland, Italien und Österreich
ein“, IP/07/1152 (23. 7. 2007).

11) „Besteuerung von Auslandsdividendenzahlungen: Kommission leitet
weitere Schritte gegen Deutschland, Finnland, Italien und Österreich



& die 2006 geänderten, in Kommission/Schweden12)
auf dem Prüfstand gestandenen schwedischen
Steuerregelungen, die über Kapitalertragssteuern
in der Praxis weiterhin den Erwerb bzw Verkauf
von Wohnungseigentum in Schweden und somit
Personen benachteiligen, die anderswo in Europa
eineWohnung kaufen bzw verkaufen wollen (Ver-
fahren nach Art 228 EG);13)

& die schwedischen Steuerbestimmungen, wonach
Gebietsfremde, die ihr Einkommen ganz oder
größtenteils aus Schweden beziehen, Hypothe-
kenzinsen nicht in gleicher Höhe abziehen kön-
nen wie Gebietsansässige (Verstoß gegen die Frei-
zügigkeiten nach Art 18, 39 und 43 EG – 2. Stufe
des Verfahrens nach Art 226 EG).14)

taxlex-EC 2007/99

Mehrwertsteuer: Entscheidung des Rates
Bau eines grenzüberschreitenden Kraft-
werks zwischen Österreich und der Schweiz
Mit seiner E v 10. 7. 200715) ermächtigt der Rat
Österreich mit der Schweiz ein Abkommen zu schlie-
ßen, das Bestimmungen über den Bau, die Wartung,
die Erneuerung und den Betrieb eines grenzüber-
schreitenden Kraftwerks über den Inn zwischen Prutz
(Österreich) und Tschlin (Schweiz) enthält, die von
der RL 2006/112/EG abweichen. Demnach unter-
liegt – abweichend von Art 2 Abs 1 lit d der RL
2006/112/EG – die Einfuhr von Gegenständen, die
zum vollen Vorsteuerabzug berechtigte Steuerpflich-
tige von der Schweiz nach Österreich einführen, nicht
der Mehrwertsteuer, sofern die Gegenstände für den
Bau, die Wartung, die Erneuerung und den Betrieb
des in Art 1 genannten grenzüberschreitenden Kraft-
werks verwendet werden.

taxlex-EC 2007/100

Mehrwertsteuer: Kommission
Politische Debatte über ermäßigte
MwSt-Sätze

In der vorliegenden Pressemitteilung16) vertritt die
Europäische Kommission die Auffassung, dass die
derzeitige Struktur der MwSt-Sätze und insb die er-
mäßigten MwSt-Sätze vereinfacht und rationalisiert
werden müssen. Ihrer Meinung nach kann das Sys-
tem flexibler gestaltet werden, was den Mitgliedstaa-
ten erlauben würde, auf lokal erbrachte Leistungen er-
mäßigte MwSt-Sätze anzuwenden. Ein solches flexi-
bles System darf jedoch weder das reibungslose Funk-
tionieren des Binnenmarkts beeinträchtigen, noch
den Unternehmen übermäßige Befolgungskosten ver-
ursachen. In der Mitteilung werden mehrere mögli-
che Vorgehensweisen zur Erreichung dieses Ziels vor-
gestellt. Die Kommission hat jedoch davon abgese-
hen, einen konkreten Vorschlag hinsichtlich neuer
Produkt- und Dienstleistungskategorien vorzulegen,
da zunächst eine politische Einschätzung des Vorha-
bens durch die Mitgliedstaaten erfolgen muss. Gleich-
zeitig schlägt die Kommission vor, die meisten der
bald auslaufenden Ausnahmereglungen bis Ende
2010 zu verlängern.

URTEILE UND BESCHLÜSSE DES EUGH

taxlex-EC 2007/101

C-321/05, Hans Markus Kofoed
Definition des Anteilstausches iSd
FusionsRL und missbräuchliche
Anwendung

Kernfrage dieser die FusionsRL17) betreffenden
Rechtssache ist, ob unter den Begriff der baren Zu-
zahlung auch eine Gewinnausschüttung der erwer-
benden Gesellschaft erfasst werden kann. Die Anteils-
eigner einer dänischen Kapitalgesellschaft hatten ihre
Beteiligung gegen Gewährung neuer Anteile in eine
irische Kapitalgesellschaft eingebracht. Die irische
Gesellschaft nahm wenige Tage später, wie von vorn-
herein geplant, eine Ausschüttung von Gewinnen, die
aus der Tätigkeit der neu erworbenen Tochtergesell-
schaft stammen, zugunsten der beiden dänischen An-
teilseigner vor. Die Gewinnausschüttung überstieg
10% des Nennwertes der übergebenen Anteile. Den
Schlussanträgen von GA Kokott18) folgend fällt nach
Ansicht des EuGH der zugrunde liegende Sachver-
halt, vorbehaltlich dass es hierdurch zu keiner Verlet-
zung nationaler Missbrauchsbestimmungen kommt,
in den Anwendungsbereich der FusionsRL:19)

Auf die Vorlagefrage ist zu antworten, dass unter Um-
ständen wie denen des Ausgangsverfahrens eine Gewinnaus-
schüttung von der Art der dort gezahlten nicht in die Berech-
nung der „baren Zuzahlung“ iSv Art 2 lit d der RL 90/434/
EWG des Rates v 23. 7. 1990 über das gemeinsame Steuer-
system für Fusionen, Spaltungen, die Einbringung von Unter-
nehmensteilen und den Austausch von Anteilen, die Gesell-
schaften verschiedener Mitgliedstaaten betreffen, einzubezie-

EUROPA &
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ein“, IP/07/1152 (23. 7. 2007); s auch „Direkte Steuern: Kommission
fordert von neun Mitgliedstaaten Informationen zu ihrer diskriminie-
renden Besteuerung von Dividenden- und Zinszahlungen an ausländi-
sche Pensionsfonds an“, IP/07/616 (7. 5. 2007).

12) EuGH 18. 1. 2007, Rs C-104/06, Kommission/Schweden.
13) „Direkte Steuern: Kommission erhebt Klage gegen Schweden wegen

Nichteinhaltung eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs zu den
Vorschriften über die Stundung der Steuer auf den Gewinn aus der
Veräußerung von Wohnungseigentum (,Bostadsrätt ,)“, IP/07/1162
(24. 7. 2007).

14) „Direkte Steuern: Vertragsverletzungsverfahren der Kommission gegen
Schweden wegen restriktiver Regelung der Einkommenssteuer für Ge-
bietsfremde“, IP/07/1163 (24. 7. 2007).

15) Entscheidung des Rates vom 10. 7. 2007 zur Ermächtigung Öster-
reichs, mit der Schweiz ein Abkommen zu schließen, das von Art 2
Abs 1 lit d der RL 2006/112/EG über das gemeinsame Mehrwertsteu-
ersystem abweichende Bestimmungen enthält, ABl L 182/29 (12. 7.
2007).

16) Pressemitteilung „Ermäßigte MWSt-Sätze: Kommission eröffnet poli-
tische Debatte über die Vereinfachung des geltenden Rechts“, IP/07/
1017 (5. 7. 2007); vgl hierzu auch Vorschlag für eine Richtlinie des
Rates zur Änderung der RL 2006/112 in Bezug auf bestimmte befris-
tete Bestimmungen über die Mehrwertsteuersätze, KOM(2007) 381
endg bzw SEC(2007) 910.

17) RL 90/434/EWG des Rates v 23. 7. 1990 über das gemeinsame Steu-
ersystem für Fusionen, Spaltungen, die Einbringung von Unterneh-
mensteilen und den Austausch von Anteilen, die Gesellschaften ver-
schiedener Mitgliedstaaten betreffen, ABl L 225/01 (20. 8. 1990)
idF RL 2005/19/EG des Rates v 17. 2. 2005, ABl L 58/19 ff (4. 3.
2005).

18) Schlussanträge GA Kokott, 8. 2. 2007, C-321/05, Hans Markus
Kofoed.

19) EuGH 5. 7. 2007, C-321/05, Hans Markus Kofoed.



hen ist und somit ein Anteilstausch wie der in Rede stehende
einen „Austausch von Anteilen“ iSv Art 2 lit d dieser Richtli-
nie darstellt.

Folglich steht Art 8 Abs 1 der RL 90/434 grundsätzlich
der Besteuerung eines derartigen Anteilstauschs entgegen, es
sei denn, dass Vorschriften des innerstaatlichen Rechts über
Rechtsmissbrauch, Steuerhinterziehung oder Steuerumgehung
im Einklang mit Art 11 Abs 1 Buchst. a dieser Richtlinie aus-
gelegt werden können und somit eine Besteuerung des Aus-
tauschs rechtfertigen können.

Anmerkung: Der Umstand, dass die vorgenom-
mene Gewinnausschüttung 10% des Nennwertes
der gewährten Anteile überschritten hat, war für
den EuGH insofern nicht von Relevanz, da es keine
Anzeichen gab, dass die Gewinnausschüttung inte-
graler Bestandteil der von der übernehmenden Ge-
sellschaft für den Erwerb der Anteile zu erbringen-
den Gegenleistung gewesen wäre. Dies wäre aber
die notwendige Voraussetzung für eine Einstufung
der Gewinnausschüttung als „bare Zuzahlung“ ge-
wesen.

Zweiter wesentlicher Umstand dieser Rechtssache
ist, dass Dänemark Art 11 Abs 1 lit a der FusionsRL
nicht in nationales Recht umgesetzt hat. Gemäß die-
ser Bestimmung kann die Anwendung der RL ganz
oder teilweise versagt oder rückgängig gemacht wer-
den, wenn ein Austausch von Anteilen als hauptsäch-
lichen Beweggrund oder als einen der hauptsäch-
lichen Beweggründe die Steuerhinterziehung oder
-umgehung hat. Eine unmittelbare Anwendung der
FusionsRL ist in diesem Fall nicht zulässig, da es
der Grundsatz der Rechtssicherheit verbietet, dass
RL selbst Verpflichtungen für Einzelne begründen
können. Einzelnen gegenüber kann sich ein Mitglied-
staat deshalb nicht auf RL als solche berufen.20) Da
ein Mitgliedstaat aber für die Umsetzung einer RL
Form und Mittel wählen kann und ein gesetzgeberi-
sches Tätigwerden nicht unbedingt erforderlich ist,
kann ein Staat grundsätzlich Einzelnen eine richtlini-
enkonforme Auslegung des nationalen Rechts entge-
genhalten, unabhängig davon, ob dieses nationale
Recht im Rahmen der Umsetzung der RL geschaffen
wurde oder nicht. Ob eine missbräuchliche Anwen-
dung der FusionsRL vorliegt, kann daher auch nach
allgemeinen nationalen Missbrauchsbestimmungen
geprüft werden.21)

taxlex-EC 2007/102

C-522/04, Kommission/Belgien
Besteuerung des Leistungsaustausches
mit ausländischen Altersversorgungs-
einrichtungen

Die Kommission ist der Auffassung, dass die fol-
genden belgischen Steuerbestimmungen die Grund-
freiheiten verletzen würden:
& Die Abzugsfähigkeit der Arbeitgeberbeiträge und

der persönlichen Beiträge zu den betrieblichen Al-
tersversorgungssystemen ist davon abhängig, dass
die Beiträge an ein in Belgien ansässiges Versiche-
rungsunternehmen bezahlt werden.

& Die Übertragung von Kapitalbeträgen oder Rück-
kaufwerten an ausländische Altersversorgungsein-

richtungen unterliegt in Belgien einer Besteue-
rung, während die Übertragung an inländische
Versicherungsunternehmen keine Besteuerung
nach sich zieht.

& Ausländische Altersversorgungseinrichtungen ha-
ben vor Aufnahme ihrer Geschäftstätigkeit in Bel-
gien einen inländischen steuerlichen Vertreter zu
bestellen.

Der Gerichtshof schloss sich in seinem U v 5. 7.
200722) den Rechtsauffassungen sowohl der Kommis-
sion als auch von GA Stix-Hackl23) an:

Das Königreich Belgien hat dadurch gegen seine Ver-
pflichtungen aus den Art 18 EG, 39 EG, 43 EG und 49
EG, den Art 28, 31 und 36 des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum vom 2. Mai 1992 sowie Art 4 der
RL 92/96/EWG des Rates vom 10. November 1992 zur Ko-
ordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die
Direktversicherung (Lebensversicherung) sowie zur Änderung
der RL 79/267/EWG und 90/619/EWG (Dritte RL Lebens-
versicherung), nach Neufassung jetzt Art 5 Abs 1 der RL
2002/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 5. November 2002 über Lebensversicherungen, versto-
ßen, dass es

– die Abzugsfähigkeit der Arbeitgeberbeiträge, die die Er-
füllung eines Vertrags über eine Zusatzversicherung für das
Alter und für einen vorzeitigen Todesfall von der in Art 59
Einkommensteuergesetzbuch 1992, koordiniert durch die Kö-
nigliche Verordnung vom 10. April 1992, in der durch das
Gesetz vom 28. April 2003 über Zusatzrenten und die Steu-
erregelung für diese sowie bestimmte Zusatzvergünstigungen
im Bereich der sozialen Sicherheit geänderten Fassung vorge-
sehenen Voraussetzung abhängig macht, dass diese Beiträge
an ein in Belgien niedergelassenes Versicherungsunternehmen
oder einen dort niedergelassenen Versorgungsfonds gezahlt
werden;

– die Steuerermäßigung für langfristiges Sparen, die gem
den Art 145/1 und 145/3 des Einkommensteuergesetzbuchs
1992 in der durch das Gesetz vom 28. April 2003 geänderten
Fassung für vom Arbeitgeber vom Gehalt des Arbeitnehmers
oder vom Unternehmen vom Gehalt des Unternehmensleiters,
der nicht durch Arbeitsvertrag verpflichtet ist, einbehaltene
persönliche Beiträge zur Zusatzversicherung für das Alter
und für einen vorzeitigen Todesfall oder für eine Zusatzrente
gewährt wird, von der Voraussetzung abhängig macht, dass
diese Beiträge an ein in Belgien niedergelassenes Versicherungs-
unternehmen oder einen dort niedergelassenen Versorgungs-
fonds gezahlt werden;

– in Art 364bis des Einkommensteuergesetzbuchs 1992 in
der durch das Gesetz vom 28. April 2003 geänderten Fassung
vorsieht, dass in Fällen, in denen die Kapitalbeträge, die Rück-
kaufwerte und die Sparguthaben iSv Art 34 dieses Gesetzbuchs
einem Steuerpflichtigen ausgezahlt oder zugewiesen werden,
nachdem er seinen Wohnsitz oder sein Vermögen ins Ausland
verlagert hat, die Zahlung oder die Zuweisung als am Tag
vor dieser Verlegung erfolgt gilt, und in Art 364bis Abs 2 jede
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20) Vgl ua EuGH 11. 6. 1987, 14/86, Slg 1987, 2545, Pretore di Salò/X,
Rn 19 f; EuGH 8. 10. 1987, 80/86, Slg 1987, 3969, Kolpinghuis
Nijmegen, Rn 9 und 13; EuGH 26. 9. 1996, C-168/95, Slg 1996,
I-4705, Arcaro, Rn 36 f.

21) EuGH 5. 7. 2007, Rs C-321/05, Hans Markus Kofoed, Rn 40 ff.
22) EuGH 5. 7. 2007, Rs C-522/04, Kommission/Belgien.
23) Schlussanträge GA Stix-Hackl 3. 10. 2006, Rs C-522/04, Kommission/

Belgien. Siehe auch Malherbe/Wathelet in Lang/Schuch/Staringer
(Hrsg), ECJ – Recent Developments in Direct Taxation (2006) 29
(65 ff ).



in Art 34 § 2 Nr 3 dieses Gesetzbuchs genannte Übertragung
einer Zuweisung gleichgestellt hat, so dass jeder Versicherer die
Pflicht hat, gem Art 270 dieses Gesetzbuchs bei den Kapitalbe-
trägen und Rückkaufwerten, die einem Gebietsfremden ausge-
zahlt werden, der zu irgendeinem Zeitpunkt in Belgien Steuer-
inländer gewesen ist, einen Berufssteuervorabzug vorzuneh-
men, sofern diese Beträge oder Werte ganz oder teilweise in
dem Zeitraum gebildet worden sind, in dem der Betroffene
in Belgien Steuerinländer gewesen ist, auch wenn vom König-
reich Belgien geschlossene bilaterale Besteuerungsabkommen
dem anderen Vertragsstaat das Recht zur Besteuerung dieser
Einkünfte geben;

– gem Art 364ter des Einkommensteuergesetzbuchs 1992
in der durch das Gesetz vom 28. April 2003 geänderten Fas-
sung Kapitalbeträge oder Rückkaufwerte besteuert, die durch
Arbeitgeberbeiträge oder persönliche Beiträge für Zusatzrenten
gebildet worden sind, die durch den Pensionsfonds oder die
Versicherungseinrichtungen, bei denen sie gebildet worden
sind, für den Begünstigten oder seinen Rechtsnachfolger auf ei-
nen anderen Pensionsfonds oder eine andere Versicherungsein-
richtung, die außerhalb Belgiens niedergelassen sind, übertra-
gen worden sind, während eine solche Übertragung keinen
steuerpflichtigen Vorgang darstellt, wenn die Kapitalbeträge
oder Rückkaufwerte auf einen anderen Pensionsfonds oder eine
andere Versicherungseinrichtung, die in Belgien niedergelassen
sind, übertragen werden;

– auf der Grundlage von Art 224/2bis der Allgemeinen Re-
gelung für der Stempelsteuer gleichgestellte Abgaben, hervorge-
gangen aus der Königlichen Verordnung vom 3. März 1927,
in der durch die Königliche Verordnung vom 30. Juli 1994 ge-
änderten Fassung von ausländischen Versicherern, die in Bel-
gien keinen Geschäftssitz haben, verlangt, dass sie, bevor sie
ihre Dienstleistungen in Belgien anbieten, die Zulassung eines
verantwortlichen Vertreters mit Wohnsitz in Belgien erwirken,
der sich schriftlich persönlich gegenüber dem Staat verpflichtet,
die jährliche Steuer auf Versicherungsverträge, die Zinsen und
die Geldbußen zu zahlen, die aufgrund von Verträgen über in
Belgien belegene Risiken geschuldet werden.

taxlex-EC 2007/103

C-277/05, Société thermale
d´Eugénie-les-Bains
Für Hotelreservierung geleistetes und
anlässlich Stornierung einbehaltenes Angeld
ist nicht mehrwertsteuerpflichtig

In der Rs Société thermale d´Eugénie-les-Bains geht
es um die Beurteilung von für Hoteldienstleistungen
gezahlte Beträge, welche von den Gästen bei der Re-
servierung von Aufenthalten im Voraus zu zahlen sind
und welche grundsätzlich auf den vom Gast geschul-
deten Gesamtpreis angerechnet werden. Nach franzö-
sischem Recht kann der Dienstleistende für den Fall,
dass der Gast eine Stornierung vornimmt, die im Vo-
raus gezahlten Beträge behalten. Strittig ist, ob die
einbehaltenen Beträge in diesem Fall der Umsatz-
steuer unterliegen. Abweichend von den Schlussan-
trägen von GAMaduro24) kommt der EuGH zum Er-
gebnis, dass derartige Beträge nicht der Mehrwert-
steuer unterliegen:25)

Art 2 Nr 1 und Art 6 Abs 1 [der 6. MwSt-RL] sind in
dem Sinne auszulegen, dass die Beträge, die im Rahmen
von Verträgen, die der Mehrwertsteuer unterliegende Beher-
bergungsdienstleistungen zum Gegenstand haben, als Angeld
geleistet worden sind, in Fällen, in denen der Erwerber von
der ihm eröffneten Möglichkeit des Rücktritts Gebrauch

macht und der Hotelbetreiber diese Beträge einbehält, als
pauschalierte Entschädigung zum Ausgleich des infolge des
Vertragsrücktritts des Gastes entstandenen Schadens – ohne
direkten Bezug zu einer entgeltlichen Dienstleistung –
und als solche nicht als mehrwertsteuerpflichtig anzusehen
sind.

Anmerkung: Im gegenständlichen Fall ging es
ausschließlich um die Frage, ob die aufgrund der Stor-
nierung durch den Gast vom Hotelbetreiber einbe-
haltenen Beträge der Mehrwertsteuer unterliegen.
Der EuGH hatte sich jedoch nicht mit der Frage zu
beschäftigen, ob das geleistete Angeld zunächst gem
Art 65 der RL 2006/112 als Anzahlung für eine spä-
tere (voraussichtliche) Leistung des Hotelbetreibers
zu versteuern ist. Ebenso hatte er sich nicht mit der
im französischen Recht für den Hotelbetreiber vorge-
sehenen Möglichkeit zu befassen, wonach sich auch
dieser von seiner Leistungsverpflichtung gegenüber
dem Gast befreien kann, wenn er dem Gast den zwei-
fachen Betrag des erhaltenen Angelds bezahlt.

Hinsichtlich der aufgrund der Stornierung ein-
behaltenen Beträge kommt der Gerichtshof zum
Schluss, dass die Leistung eines Angelds durch einen
Gast und die Verpflichtung des Hotelbetreibers eine
Reservierung vorzunehmen nicht als gegenseitige
Leistungen eingestuft werden können, da sich die ge-
nannte Reservierungsverpflichtung direkt aus dem
Beherbergungsvertrag ergibt. Folglich erfüllt der Ho-
telbetreiber, wenn er aufgrund einer Reservierung die
vereinbarte Leistung erbringt, nur den mit dem Gast
geschlossenen Vertrag. Die Einhaltung dieser Ver-
pflichtung kann jedoch nicht als Gegenleistung für
das geleistete Angeld angesehen werden und es be-
steht somit kein direkter Zusammenhang zwischen
der erbrachten Dienstleistung und der erhaltenen Ge-
genleistung. Die Schlussfolgerung, dass das Angeld
keine Gegenleistung für eine eigenständige, bestimm-
bare Leistung ist, wird nach Meinung des EuGH
auch durch den Umstand bestätigt, dass das Angeld
im Fall der Benutzung des reservierten Zimmers auf
den Preis des Zimmers angerechnet wird. Im Ergebnis
ist nach Ansicht des Gerichtshofs davon auszugehen,
dass das einbehaltene Angeld als nicht der Mehrwert-
steuer unterliegende pauschale Rücktrittsentschädi-
gung anzusehen ist.

Im Einklang mit dem gegenständlichen Urteil
geht die österr Finanzverwaltung in Zusammenhang
mit Stornogebühren für Reiseleistungen vom Vorlie-
gen eines echten, nicht steuerbaren Schadenersatzes
aus.26)

taxlex-EC 2007/104

C-182/06, Lakebrink und Peters-Lakebrink
Berechtigung zum negativen
Progressionsvorbehalt im Quellenstaat

Die Eheleute Lakebrink, die in Deutschland an-
sässig sind, ihre überwiegenden Einkünfte iS der
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24) Schlussanträge GA Maduro 13. 9. 2006, Rs C-277/05, Société ther-
male d´Eugénie-les-Bains.

25) EuGH 18. 7. 2007, Rs C-277/05, Société thermale d´Eugénie-les-
Bains.

26) UStRL Rz 3053.



Schumacker-Doktrin27) aber aus einer nichtselbstän-
digen Berufstätigkeit in Luxemburg beziehen, erlit-
ten Verluste aus der Vermietung einer in Deutsch-
land belegenen Immobilie. Diese Verluste wurden
in Luxemburg bei der Ermittlung des Steuersatzes,
der auf die in Luxemburg steuerpflichtigen Ein-
künfte zur Anwendung kam, nicht berücksichtigt.
Bei Ermittlung des Progressionssatzes erfolgt eine
Gleichstellung gebietsfremder mit gebietsansässigen
Steuerpflichtigen nämlich nur für Einkünfte aus lu-
xemburgischen Quellen und für ausländische Ein-
künfte aus Erwerbstätigkeit. Der Progressionsvorbe-
halt kann jedoch nicht für nicht in diese Kategorie
fallende (negative) Einkünfte, zu denen wie im vor-
liegenden Fall die Einkünfte aus der Vermietung von
Immobilien gehören, in Anspruch genommen wer-
den. Der EuGH28) folgte in seinem Urteil der Auf-
fassung von GA Mengozzi29), der von einer nicht zu
rechtfertigenden Diskriminierung von mit Gebiets-
ansässigen gleichzustellenden gebietsfremden Steuer-
pflichtigen ausging:

Art 39 EG ist dahin auszulegen, dass er einer nationalen
Regelung entgegensteht, die einem Gemeinschaftsangehörigen,
der in dem Mitgliedstaat, in dem er den wesentlichen Teil sei-
ner steuerpflichtigen Einkünfte bezieht, gebietsfremd ist, kei-
nen Anspruch darauf einräumt, dass die Verluste aus der Ver-
mietung nicht selbst genutzter Immobilien, die in einem ande-
ren Mitgliedstaat belegen sind, bei der Bestimmung des auf
seine Einkünfte anwendbaren Steuersatzes berücksichtigt wer-
den, während ein Gebietsansässiger im erstgenannten Mit-
gliedstaat die Berücksichtigung dieser Verluste aus Vermietung
verlangen kann.

taxlex-EC 2007/105

C-231/05, Oy AA
Grenzüberschreitende Konzernbeiträge

Die Rs Oy AA (vormals: Esab) spricht – wie schon
die RsMarks & Spencer30) – das Problem der Verlust-
verwertung im Konzern an, wobei in der Rs Oy AA
nicht ein group relief, sondern vielmehr Konzern-
beiträge betroffen sind.31) Derartige Konzernbeiträge
können von Mutter- an Tochtergesellschaften und
umgekehrt geleistet werden und stellen – durch Ab-
zugsfähigkeit einerseits und Steuerpflicht andererseits
– eine Möglichkeit dar, Gewinne und Verluste im
Konzern auszugleichen. Auf dem Prüfstand steht nun-
mehr die Frage, ob eine Beschränkung dieses Systems
der Konzernbeiträge auf Inlandssachverhalte dem Ge-
meinschaftsrecht widerspricht. Sowohl GA Kokott als
auch der EuGH erblickten hierin eine Beschränkung
der Niederlassung. Entgegen den Schlussanträgen der
GA32) erachtete der EuGH33) eine solche Beschrän-
kung allerdings dadurch als gerechtfertigt, als hier-
durch eine Vermeidung einer Steuerumgehung sowie
eine ausgewogene Aufteilung der Besteuerungsbefug-
nisse zwischen den Mitgliedstaaten erreicht werden
kann.

Art 43 EG steht einer Regelung im Recht eines Mitglied-
staats wie der im Ausgangsverfahren streitigen nicht entgegen,
wonach eine in diesem Mitgliedstaat ansässige Tochtergesell-
schaft einen an ihre Muttergesellschaft gezahlten Konzernbei-
trag nur dann von ihren steuerpflichtigen Einkünften abziehen

kann, wenn die Muttergesellschaft ihren Sitz in diesem Mit-
gliedstaat hat.

SCHLUSSANTRÄGE DER GENERALANWÄLTE

taxlex-EC 2007/106

C-194/06, Orange European Smallcap
Fund NV
Anrechnung ausländischer Quellensteuern
bei Dividenden an einen niederländischen
Investmentfonds

Der niederländische Investmentfonds OESF hielt
nicht wesentliche Beteiligungen an europäischen bör-
sennotierten Unternehmen. Steuern auf die von Anla-
georganismen erhaltenen Dividenden sollen nicht
von diesen selbst, sondern nach Ausschüttung ihrer
Gewinne von allen Anteilsinhabern zu tragen sein,
um hierdurch eine Gleichstellung mit der Besteue-
rung von aus einer unmittelbaren Anlage durch Pri-
vatpersonen erwirtschafteten Erträgen zu erzielen.
Dies wird dadurch erreicht, dass Gewinne eines In-
vestmentfonds einem Körperschaftsteuersatz von
0% unterworfen werden, sofern die gesamten Ge-
winne innerhalb von acht Monaten nach Ablauf des
betroffenen Geschäftsjahrs an die Anteilsinhaber aus-
geschüttet werden. Von niederländischen Unterneh-
men einbehaltene Quellensteuern werden dem In-
vestmentfonds erstattet. Erhält ein Anlageorganismus
hingegen Dividenden von Gesellschaften, die in an-
deren Ländern ansässig sind und in diesen Ländern
besteuert wurden, gewähren die Niederlande eine Er-
mäßigung der im Ausland erhobenen Steuer in Höhe
der niederländischen Steuer, die auf diese Dividenden
entfallen würde. Diese Ermäßigung wird jedoch inso-
fern beschränkt, als die Anteilsinhaber bei unmittel-
barer Anlage einen Anspruch auf Anrechnung der
ausländischen Steuer auf die niederländische Steuer
hätten. Des Weiteren wird die Ermäßigung in dem
Maße beschränkt, in dem außerhalb der Niederlande
ansässige Anteilsinhaber am Kapital des Analageorga-
nismus beteiligt sind.

GA Bot kommt in seinen Schlussanträgen vom
3. 7. 2007 zu folgendem Ergebnis:34)
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27) EuGH 14. 2. 1995, Rs C-279/93, Slg 1995, I-225, Schumacker.
28) EuGH 18. 7. 2007, Rs C-182/06, Lakebrink und Peters-Lakebrink.
29) Schlussanträge GA Mengozzi 29. 3. 2007, C-182/06, Lakebrink und

Peters-Lakebrink.
30) EuGH 13. 12. 2005, Rs C-446/03, Marks & Spencer; dazu etwa

G. Kofler,Marks & Spencer: Bedingte Verpflichtung zur Hereinnahme
von Verlusten ausländischer Tochtergesellschaften, ÖStZ 2006/87, 48
(48 ff mwN).

31) Siehe bereits Helminen, The Esab Case (Rs C-231/05) and the Future
of Group Taxation Regimes in the EU, Intertax 2005, 595 ff; Helmi-
nen, Pending Cases Filed by Finnish Courts: The Turpeinen Case and
the Esab Case, in Lang/Schuch/Staringer (Hrsg), ECJ – Recent Deve-
lopments in Direct Taxation (2006) 87 (98 ff ); zu den analogen Fra-
gestellungen unter den EWR-Grundfreiheiten vgl Henie/Passalacqua,
The Norwegian Group Contribution System in Cross-border Situati-
ons, Intertax 2006, 37 ff.

32) Schlussanträge GA Kokott 12. 9. 2006, C-231/05, Oy AA.
33) EuGH 18. 7. 2007, Rs C-231/05, Oy AA.
34) Schlussanträge GA Bot 3. 7. 2007, Rs C-194/06, Orange European

Smallcap Fund NV.



1. Die Art 56 EG und 58 EG sind dahin auszulegen,
dass sie einer Regelung eines Mitgliedstaats wie der fraglichen
niederländischen Regelung entgegenstehen, die eine Ermäßi-
gung, die Anlageorganismen wegen in einem anderen Mit-
gliedstaat einbehaltener Quellensteuer auf die von diesen Or-
ganismen erhaltenen Dividenden zu gewähren ist, zum einen
auf den Betrag beschränkt, den eine in den Niederlanden
wohnende natürliche Person aufgrund eines mit dem anderen
Mitgliedstaat geschlossenen Abkommens zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung hätte anrechnen lassen können, und
zum anderen beschränkt, wenn und soweit es sich bei den
Anteilsinhabern des betroffenen Anlageorganismus um nicht
in den Niederlanden wohnende natürliche oder nicht der nie-
derländischen Körperschaftsteuer unterworfene juristische Per-
sonen handelt.

2. Diese Beschränkungen des Kapitalverkehrs können
nicht durch den Umstand gerechtfertigt werden, dass ein
Teil der Anteilsinhaber des betroffenen Anlageorganismus
nicht in einem anderen Mitgliedstaat oder einem dritten
Land ansässig ist, mit dem der Mitgliedstaat, in dem der
Anlageorganismus ansässig ist, ein Abkommen hat, das die
gegenseitige Anrechnung der Quellensteuer auf Dividenden
vorsieht.

3. Der Umstand, dass die Steuer, die in einem anderen
Mitgliedstaat auf aus diesem Staat erhaltene Dividende ein-
behalten wird, höher ist als die Steuer, der die Ausschüttung
der Dividenden an ausländische Anteilsinhaber in dem Mit-
gliedstaat unterworfen ist, in dem der Anlageorganismus an-
sässig ist, hat keine Auswirkungen auf die vorangehenden
Fragen.

taxlex-EC 2007/107

C-442/05, Zweckverband zur
Trinkwasserversorgung
Herstellung eines Wasseranschlusses

In der Rs Zweckverband zur Trinkwasserversorgung
geht es um die Frage, ob die Verbindung des Wasser-
Verteilungsnetzes mit der Anlage des Grundstücksei-
gentümers (sog Hausanschluss) durch ein Wasserver-
sorgungsunternehmen gegen gesondert berechnetes
Entgelt unter den Begriff „Lieferungen von Wasser“
iSd 6. MwSt-RL (Anhang D Nr 2 und Anhang H
Kategorie 2; seit 1. 1. 2007 Anhang I Z 2 und H
Z 2 der RL 2006/112) fällt und daher dem ermäßig-
ten Steuersatz unterliegen kann. GA Mazak bejaht
dies in seinen Schlussanträgen:35)

Die Verbindung des Wasserverteilungsnetzes mit der
Anlage des Grundstückseigentümers durch ein Wasserver-
sorgungsunternehmen gegen gesondert berechnetes Entgelt fällt
unter den Begriff „Lieferungen von Wasser“ im Sinne der
6. MwSt-RL Anhang D Nr 2 und Anhang H Kategorie 2
und ist zusammen mit dem Liefern des Wassers in das betref-
fende Grundstück hinsichtlich der Mehrwertsteuer als einheit-
licher Umsatz zu betrachten.

Anmerkung: In seiner Begründung weist der GA
ua darauf hin, dass das Bestehen eines Wasserhausan-
schlusses unentbehrliche Voraussetzung für den Be-
zug von Wasser aus dem Wasserverteilungsnetz ist
und seine Einrichtung in der gleichen Weise zu be-
handeln ist wie das gelieferte Wasser. Zusätzlich sei
zu beachten, dass vom Standpunkt eines Durch-
schnittsverbrauchers das Legen eines Hausanschlusses
und die Lieferung von Wasser demselben wirtschaft-
lichen Zweck dienen.

Auch nach der Rsp des VwGH36) und der österr
Verwaltungspraxis37) handelt es sich beim Anschluss
an dasWasserversorgungsnetz um eine unselbständige
Nebenleistung zur Lieferung von Wasser, die dem er-
mäßigten Steuersatz unterliegt.

taxlex-EC 2007/108

C-451/06, Walderdorff
Mehrwertsteuerliche Behandlung
von Fischereirechten

In der vom UFS dem EuGH vorgelegten Rs
Walderdorff geht es um die Frage, ob sich der Be-
griff „Vermietung und Verpachtung von Grundstü-
cken“ (Art 13 Teil B lit b der 6. MwSt-RL bzw
Art 135 Abs 1 lit l der RL 2006/112) auch auf die
Einräumung der Berechtigung zum Fischen in der
Form eines Pachtvertrags für die Dauer von zehn
Jahren durch den Eigentümer des Grundstücks oder
durch den Inhaber eines Fischereirechts an einer
im öffentlichen Gut befindlichen Wasserfläche er-
streckt. GA Sharpston verneint dies in ihren Schluss-
anträgen:38)

Der Begriff der Vermietung und Verpachtung von Grund-
stücken in Art 13 Teil B Buchst. b [der 6. MwSt-RL] stellt auf
die Einräumung des Rechts ab, das Grundstück in Besitz zu
nehmen und jede andere Person davon auszuschließen. Er er-
streckt sich nicht auf den Fall, dass der Eigentümer des Grund-
stücks zwar einem anderen das Recht einräumt, es zu einem
bestimmten Zweck zu gebrauchen, sich jedoch das Recht vorbe-
hält, das Grundstück zu diesem Zweck oder anderen Zwecken
selbst zu gebrauchen oder anderen diesen Gebrauch zu er-
lauben.

Anmerkung: Nach stRsp des EuGH liegt eine
Vermietung eines Grundstücks dann vor, wenn der
Vermieter dem Mieter für bestimmte Zeit gegen eine
Vergütung das Recht einräumt, dieses Grundstück in
Besitz zu nehmen und jede andere Person davon aus-
zuschließen.39) Diese für eine Vermietung und Ver-
pachtung wesentlichen Kriterien müssen nach An-
sicht der GA kumulativ erfüllt sein. Überdies hat
der Gerichtshof in einem früheren Verfahren festge-
stellt, dass Flussabschnitte bzw ein Gelände, das ganz
oder teilweise von Wasser überflutet ist, als Grund-
stück einzustufen ist.

Nach Ansicht der GA liegt im gegenständlichen
Fall aber keine „Vermietung bzw Verpachtung“ vor,
weil das Kriterium der Ausschließlichkeit fehlt und
somit nicht alle wesentlichen Kriterien kumulativ er-
füllt sind. Dies deshalb, weil die Verpächterin sich
nach dem gegenständlichen Vertrag das Recht vorbe-
halten hat, bei Bedarf die verpachteten Gewässer auch
für eigene Zwecke zu benutzen sowie Dritten einen
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35) Schlussanträge GA Mazak 10. 7. 2007, Rs C-442/05, Zweckverband
zur Trinkwasserversorgung.

36) VwGH 19. 3. 2000, 97/14/0133, ÖStZB 2002, 797.
37) UStRL Rz 1170.
38) Schlussanträge GA Sharpston 18. 7. 2007, Rs C-451/06, Walderdorff.
39) Vgl EuGH 3. 3. 2005, Rs C-428/02, Fonden Marselisborg, Rn 30 und

die dort angeführte Rechtsprechung.
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Zugang zum Gewässer einzuräumen. Zudem waren
zwar andere Personen von der Fischerei ausgeschlos-
sen, eine anderweitige Nutzung der Grundstücke
(Schwimmen etc) wurde jedoch im Vertrag nicht ex-
plizit ausgeschlossen. Zu beachten ist, dass der voll-
ständige Ausschluss anderer Personen von jeglicher
Nutzung zwar theoretisch bei privaten Gewässern
möglich ist, nicht aber bei öffentlichen Gewässern.
Bei konsequenter Umsetzung des Kriteriums der Aus-
schließlichkeit – wie von der GA gefordert – würde
für wirtschaftlich gleiche Sachverhalte (nämlich die
Verpachtung des Fischereirechts) somit einmal die
Steuerbefreiung greifen und einmal nicht, was jedoch
den Grundsatz der Neutralität der Mehrwertsteuer in
Frage stellt.

Die Ansicht der GA deckt sich im Ergebnis zwar
insgesamt mit jener der österr Finanzverwaltung, wo-
nach die Einräumung bzw Übertragung des Fischerei-
rechts nicht als Vermietung und Verpachtung iSv § 6
Abs 1 Z 16 UStG anzusehen und daher zwingend
steuerpflichtig ist,40) steht allerdings im Widerspruch
zur überwiegenden Lehre in Österreich.41) Es bleibt
abzuwarten, ob sich der Gerichtshof der Ansicht der
GA anschließt.

VORLAGEFRAGEN UND VERTRAGS-
VERLETZUNGSVERFAHREN
taxlex-EC 2007/109

C-231/07, Tiercé Ladbroke und C-232/07,
Derby
Befreiung für Dienstleistungen iZm
Wettumsätzen

In den Rs Tiercé Ladbroke und Derby geht es um
ein Vorabentscheidungsersuchen der Cour d’appel de
Bruxelles (Belgien), mit welchem dem EuGH fol-
gende Frage vorgelegt wird:42)

Ist die Dienstleistung eines für Rechnung eines den Ab-
schluss von Wetten auf Pferderennen und andere Sportereig-
nisse betreibenden Vollmachtgebers handelnden Vertreters,
die darin besteht, dass dieser Vertreter die Wetten im Namen
des Vollmachtgebers annimmt, die Wetten aufzeichnet, dem
Kunden durch die Ausgabe eines Belegs den Abschluss der
Wette bestätigt, die Gelder vereinnahmt, die Gewinne aus-
zahlt, gegenüber dem Vollmachtgeber die alleinige Verantwor-
tung für die Verwaltung der Gelder und auch für Diebstahl
und/oder Verlust des Geldes trägt und für diese Tätigkeit eine
Vergütung in Form einer Provision seitens seines Vollmachtge-
bers erhält, nach Art 13 Teil B lit d Nr 3 der Sechsten Richt-
linie, der „die Umsätze einschließlich der Vermittlung im Ein-
lagengeschäft . . ., im Zahlungsverkehr“ befreit, von der Mehr-
wertsteuer ausgenommen?

40) UStRL Rz 889.
41) Vgl insb Ruppe, UStG3 § 6 Tz 391. 42) ABl C 170/11 (21. 7. 2007).




